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RS OGH 1972/5/2 10Os24/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1972

Norm

StPO §281 Z9 litb

Rechtssatz

Das nachträgliche Bekanntwerden eines weiteren Gläubigers des Gemeinschuldners begründet nicht einen

neuerlichen Verfolgungsanspruch gegen diesen Schuldner, sondern ist durch das gegen ihn ergangene Urteil bereits

konsumiert.
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